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	 ERRICHTUNGWOHNBAUFÖRDERUNG IN SALZBURG

SIR-KONKRET         

Förderungsvoraussetzung – Begünstigte Person

Der Förderungswerber muss als 
begünstigte Person anerkannt wer-
den. Dafür müssen folgende Vor-
aussetzungen vorliegen:

a)	 Volljährigkeit (Vollendung des 
18. Lebensjahres)

b)	 Österreichische/r StaatsbürgerIn 
oder diesen Gleichgestellte/r

c)	 Ausschließlich die geförderte 
Wohnung dient der Befriedi-
gung des dringenden Wohn
bedürfnisses und wird dazu 
regelmäßig verwendet.

d)	 Es muss ein dringender Wohn-
bedarf vorliegen. 

Dieser besteht insbesondere:
�� wenn bisher eine Mietwoh-

nung bewohnt wurde
�� bei geänderten Familienver-

hältnissen

�� bei berufsbedingtem Orts-
wechsel

�� bei Änderung der finanziel-
len Verhältnisse des Förde-
rungswerbers

e) 	 Es muss die Verpflichtung ein-
gegangen werden, binnen 
1 Jahr nach Bezug der geför-
derten Wohnung die Rechte 
(Miet- oder Eigentumsrech-
te…) an der bisher bewohn-
ten Wohnung sowie an sons-
tigen Wohnungen, deren 
Errichtung oder Erwerb mit 
Wohnbauförderung des Bun-
des oder eines Landes seiner-
zeit gefördert wurde, aufzu-
geben. 

f)	 Folgende Einkommensgren-
zen dürfen nicht überschrit-
ten werden:

zur Einkommensberechnung 
siehe „Einkommen“

zum Begriff der wachsenden 
Familie und Alleinerziehenden 
siehe „Familienbegriffe“!Eine wachsende Familie wird 

einem             4-Personenhaushalt     gleich- 
gesetzt. Alleinerziehende mit 
einem Kind gelten als 3-Perso-
nenhaushalt, mit 2 Kindern als 
4-Personenhaushalt etc.

Monatseinkommen in € 
(1/12 des Jahreseinkommens)

Anzahl der Personen Jahreseinkommen in €

2.600,– 1 Person 31.200,–

4.000,– 2 Personen 48.000,–
4.300,– 3 Personen 51.600,–
4.800,– 4 Personen 57.600,–
5.100,– 5 Personen 61.200,–
5.400,– 6 Personen 64.800,–
5.800,– mehr als 6 Personen 69.600,–

Bei Erwerbseinkommen verstehen sich die Beiträge als Nettoeinkommen


